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§ 130 SchFG
Unionsbefähigungszeugnisse für

besondere Tätigkeiten
 SchFG - Schifffahrtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2025

1. (1)Durch Verordnung sind Mindestanforderungen festzulegen

1. 1.für an Bord tätige Personen, die qualifiziert sind, in Notsituationen an Bord eines Fahrgastschiffes

Maßnahmen zu ergreifen (Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt), und

2. 2.für an Bord tätige Personen, die qualifiziert sind, am Bunkervorgang eines mit Flüssigerdgas betriebenen

Fahrzeuges teilzunehmen oder Schiffsführerin bzw. Schiffsführer eines solchen Fahrzeuges zu sein

(Sachkundige für Flüssigerdgas).

2. (2)Durch Verordnung sind Art, Form und Inhalt dieser Unionsbefähigungszeugnisse zu regeln, sie haben der

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 182/2020 zu entsprechen.

3. (3)Abweichend von Abs. 1 sind Zeugnisse von am Betrieb eines Fahrzeuges beteiligten Personen, mit Ausnahme

jener der Schiffsführerinnen bzw. der Schiffsführer, die gemäß dem STCW-Übereinkommen (§ 1 Z 5 SSEG)

ausgestellt oder anerkannt wurden, auch auf Seeschiffen gültig, die auf Binnenwasserstraßen betrieben werden.
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